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Steuerberater, Rechtsanwälte und Unternehmensberater in Bayern
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 Steuerberater
Tel.: +49 851-931 28 0
  



 [image: ]Eva Koller
 Steuerberaterin
Tel.: +49 851-931 28 0
   



 [image: ]Alexander Waschinger
 Unternehmensberater
Tel.: +49 851-931 28 0
  



 [image: ]Christian Zuleger
 Rechtsanwalt
Tel.: +49 851-931 28 0
  





Kontakt in Passau

ECOVIS BLB Steuerberatungsgesellschaft mbH, Niederlassung Passau

Dr.-Emil-Brichta-Straße 3a 
 94036 Passau
Tel.: +49 851-931 28 0
Fax: +49 851-931 28 40
  



Kontakt in Hutthurm

ECOVIS BLB Steuerberatungsgesellschaft mbH, Niederlassung Passau, Außenstelle Hutthurm

Büchlberger Straße 2 
 94116 Hutthurm
Tel.: +49 851-931 28 50
Fax: +49 851-931 28 40
  



[image: ]DATEV ausgezeichnet
 Ecovis in Passau und Hutthurm haben das Label „Digitale Kanzlei 2024“ erhalten.
 Mehr Infos zum Label
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Ecovis Passau und Hutthurm informieren
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Rechtsanwalt Christian Zuleger in Passau und Hutthurm
Seit dem 1. April 2024 dürfen wir Herrn Rechtsanwalt Christian Zuleger als neues Mitglied in unserer Kanzlei an den Standorten Passau und Hutthurm begrüßen.
Wir sind überzeugt, dass Herr Rechtsanwalt Christian Zuleger eine wertvolle Ergänzung für unser Team darstellt und freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.
 

  [image: Wir sind „Digitale DATEV-Kanzlei 2024“ - Ecovis Passau und Hutthurm]

Wir sind „Digitale DATEV-Kanzlei 2024“
 Persönliche Beratung und bester Service für unsere Mandantinnen und Mandanten stehen bei uns an erster Stelle. Die fortschreitende Digitalisierung in allen Bereichen bietet viele Chancen und ist für uns ein wichtiger Bestandteil bei der täglichen Arbeit. Wir sind stolz darauf,... 
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Außenstelle Hutthurm ab sofort in neuen Räumlichkeiten
Sie finden uns ab sofort in unseren neuen Räumlichkeiten in der
Büchlberger Straße 2 – 1. OG
 94116 Hutthurm
Bitte beachten Sie auch unsere neue Telefonnummer: 0851/93128-50
Parkplätze befinden sich direkt vor dem Gebäude.
 







Unsere Beratungsschwerpunkte





 [image: ]Auslandsaktivitäten und internationale Lösungen
 Für die Vertretung Ihrer Interessen weltweit. 

 [image: ]Online-Buchhaltung
 Moderne Buchhaltung – digital, aktuell, aussagekräftig 
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Aktuelles aus Steuern und Recht
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Abschreibungsmöglichkeiten für Immobilien: Bauherren können künftig kräftig sparen
10.04.2024 | Das Wachstumschancengesetz bringt Bauherren massive steuerliche Erleichterungen. Die Einführung einer degressiven Gebäudeabschreibung von fünf Prozent pro Jahr und verbesserten und verlängerten Abschreibungsmöglichkeiten bei der Sonderabschreibung ...
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Das Wachstumschancengesetz bringt Bauherren massive steuerliche Erleichterungen. Die Einführung einer degressiven Gebäudeabschreibung von fünf Prozent pro Jahr und verbesserten und verlängerten Abschreibungsmöglichkeiten bei der Sonderabschreibung für Mietwohnungsneubau sollen die kriselnde Baubranche beleben. Die Details erklärt Ecovis Steuerberaterin Magdalena Glück-Schinhärl in Dingolfing. 
Degressive Gebäudeabschreibung
Für neue Wohnimmobilien, mit deren Herstellung Bauwillige zwischen dem 1. Oktober 2023 und dem 31. Dezember 2028 beginnen, lassen sich künftig eine Abschreibung in Höhe von fünf Prozent statt bislang drei Prozent pro Jahr geltend machen. Im Jahr der Anschaffung oder Herstellung sind die Kosten, die auf den Gebäudeteil entfallen, die Bemessungsgrundlage für die fünf Prozent Abschreibung. In den Folgejahren sind diese fünf Prozent jeweils auf den Restwert des Vorjahres anzuwenden, der sich nach Abzug der Abschreibung ergibt. Im 15. Jahr schlägt allerdings das Pendel um und die degressive Abschreibung ist geringer, als wenn man den Restwert gleichmäßig auf die noch verbleibende Nutzungsdauer der Immobilie verteilen würde. Der Gesetzgeber räumt in diesem Fall jedoch ein Wahlrecht ein: Betroffene können zur linearen Abschreibung wechseln.
Sonderabschreibung für Mietwohnungsneubau
Für neue Mietwohnungen, die Eigentümer mindestens zehn Jahre zu Wohnzwecken vermieten und die die Anforderungen an ein „Effizienzhaus 40“ erfüllen, hat der Gesetzgeber
	den Förderzeitraum verlängert,
	die Bemessungsgrundlagen erhöht und
	die Kombination mit der degressiven Abschreibung zugelassen.

Mussten Bauherren den Bauantrag vor der Verabschiedung des Wachstumschancengesetzes noch vor dem 1. Januar 2027 gestellt haben, wurde diese Frist um zwei Jahre verlängert, also bis 2029. Die Sonderabschreibung konnten sie bisher nur für Objekte geltend machen, bei denen die Herstellkosten pro Quadratmeter 4.800 Euro nicht überschritten. Wegen der massiven Kostensteigerungen wurde diese Grenze auf 5.200 Euro erhöht. Zudem wurde die Höchstbemessungsgrundlage pro Quadratmeter von 2.000 Euro auf 4.000 Euro erhöht. Damit kann sich die mögliche Sonderabschreibung von fünf Prozent von bisher 100 Euro auf 200 Euro verdoppeln. Bei einer 70-Quadratmeter-Wohnung würde dies für die ersten vier Jahre eine jährliche Mehrabschreibung von 7.000 Euro, in Summe 28.000 Euro bedeuten. „Bauwillige, die diese steuerlichen Vergünstigungen in Anspruch nehmen wollen, sollten sich externen Rat einholen, denn es sind einige beihilferechtlichen Regelungen und steuerliche Besonderheiten zu beachten“, weiß Glück-Schinhärl.
Sonderabschreibung lässt sich auch mit degressiver Abschreibung kombinieren
Neben der Sonderabschreibung war es bis zur Neuregelung auch möglich noch die „reguläre“ Abschreibung von drei Prozent zusätzlich geltend zu machen. Diese Möglichkeit bleibt auch weiterhin bestehen. Die Mietwohnungsneubauabschreibung lässt sich jedoch auch mit der neuen degressiven Abschreibung von fünf Prozent kombinieren.
Ein Beispiel
Die auf den Gebäudeanteil entfallenden Kosten einer 70 Quadratmeter großen Wohnung belaufen sich beispielsweise auf 330.000 Euro. Konnte man vor dem Wachstumschancengesetz im Erstjahr maximal 16.900 Euro steuermindernd gelten machen, erhöht sich dieser Betrag nun auf 30.500 Euro. In Prozent: Die Abschreibung steigt von 5,12 Prozent auf 9,24 Prozent. In den ersten vier Jahren lassen sich nun etwas mehr als 113.000 Euro abschreiben, wohingegen bei den bisherigen Regelungen nur eine Abschreibung von knapp 68.000 Euro möglich gewesen wäre.
„Das Beispiel zeigt, dass die Kombination der Abschreibungsmöglichkeiten in den Erstjahren nach der Investition zu einer höheren steuerlichen Förderung führt. Das kann auch die gestiegenen Finanzierungszinsen etwas kompensieren und damit die Bauwirtschaft und den dringend benötigten Wohnungsbau ankurbeln“, sagt Ecovis-Steuerberaterin Glück-Schinhärl.
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Corona-Schlussabrechnungen: Erneute Fristverlängerung bis zum 30. September 2024
10.04.2024 | Empfänger von Überbrückungshilfen können ihre Schlussabrechnungen noch bis zum 30. September 2024 über ihren steuerlichen Berater einreichen. Das gilt jedoch nur, wenn bereits Fristverlängerungen – ...
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Empfänger von Überbrückungshilfen können ihre Schlussabrechnungen noch bis zum 30. September 2024 über ihren steuerlichen Berater einreichen. Das gilt jedoch nur, wenn bereits Fristverlängerungen – aufgrund der hohen Arbeitsbelastungen der prüfenden Dritten – im digitalen Antragssystem beantragt wurden. Auf diese Fristverlängerung haben sich Bund und Länder geeinigt.
Für beantragte Fristverlängerungen von Corona-Wirtschaftshilfen (Überbrückungs-, November- und Dezemberhilfen) und ausstehende Schlussabrechnungsanträge von vorläufigen Bewilligungen, die bereits in einem Organisationsprofil im digitalen Antragsportal erfasst sind, gilt, dass die Abrechnungen bis spätestens zum 30. September 2024 einzureichen sind.
Weitere Erleichterungen sind geplant
Neben der verlängerten Einreichungsfrist sollen auch weitere Verfahrenserleichterungen und beschleunigte Prüfprozesse dazu beitragen, eine effiziente Abarbeitung der noch offenen Schlussabrechnungen zu ermöglichen.
In der Verständigung von Bund und Ländern ist vorgesehen, dass es eine beschleunigte Prüfung durch die zuständigen Bewilligungsstellen geben soll, wenn etwa der Antrag bereits auf Basis von Ist-Zahlen gestellt wurde und keine oder nur geringe Abweichungen dazu in der Schlussabrechnung bestehen. „Das erleichtert allen Beteiligten das Verfahren und Unternehmen bekommen so endlich Klarheit, was sie möglicherweise zurückzahlen müssen“, sagt Ecovis-Steuerberaterin Janine Wiede in Falkenstein. Zudem wurde die festgelegte Rückmeldefrist bei Nachfragen und Beleganforderungen auf 21 Tage verlängert. Diese Antwortfrist lässt sich auf Antrag zweimal um jeweils 15 Tage verlängern.
Die Bewilligungsstellen erlassen in Kürze für alle vorläufig bewilligten Anträge, für die keine vollständige Schlussabrechnung eingereicht oder durch prüfende Dritte keine Fristverlängerung beantragt wurde, einen Schlussbescheid mit der vollständigen Rückforderung der gewährten Corona-Hilfen. Dies entspricht den Förderbedingungen. „Man kann sich nicht blind auf die Verlängerung verlassen. Diese greift nur, wenn Steuerpflichtige registriert sind und bis zum 31.3.2024 eine Fristverlängerung beantragt haben. Ansonsten steht eine Rückzahlung ins Haus“, warnt Wiede.
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Aufmaß am Leistungsobjekt vornehmen: Bei Aufmaß an Plänen drohen finanzielle Verluste
08.04.2024 | Auftragnehmer müssen ihre Bauleistungen prüfbar abrechnen. Nur dann bekommen sie ihren Werklohn. Sie müssen daher die in Rechnung gestellten Bauleistungen nach Zahl, Maß und Gewicht ...
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Auftragnehmer müssen ihre Bauleistungen prüfbar abrechnen. Nur dann bekommen sie ihren Werklohn. Sie müssen daher die in Rechnung gestellten Bauleistungen nach Zahl, Maß und Gewicht durch ein Aufmaß nachweisen und nicht anhand von Ausführungsplänen. Das hat Kammergericht Berlin entschieden. Das Urteil erklärt Alexander Ronert, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht bei Ecovis in München. 
Der Fall
Ein Bauunternehmer wurde im Jahr 2017 mit folgenden Arbeiten beauftragt:
	Umfangreiche Umschluss- und Demontagearbeiten am Gewerk Heizung (= Bauabschnitt 1)
	Neumontage einer Heizungsanlage und von Sanitärtechnik (= Bauabschnitt 2)

Nach der Leistungserbringung durch den Bauunternehmer verweigerte die Auftraggeberin die Zahlung eines Werklohns in Höhe von insgesamt 525.589,10 Euro. Sie war der Auffassung, dass die in Rechnung gestellten Leistungen größtenteils nicht prüfbar abgerechnet wurden. Die Mengenermittlung des Bauunternehmers anhand von Ausführungsplänen reiche zum Nachweis über die erbrachten Leistungen nicht aus. Dem folgte das Bauunternehmen nicht und erhob schließlich erfolglos Klage vor dem Landgericht Berlin. Der Rechtsstreit landete vor dem Kammergericht Berlin.
Der Entscheidung des Kammergerichts
Das Kammergericht (KG) folgte der Entscheidung des Landgerichts Berlin (Entscheidung des KG Berlin vom 17. Januar 2023, 27 U 11/22). Da der Bauunternehmer sein Aufmaß anhand von Ausführungsplänen genommen hat, kam er seiner Verpflichtung zur prüfbaren Abrechnung nicht nach. Das ist in Paragraph 14 Abs.1 und Abs.2 VOB/B (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil B) geregelt. Festzustellen sind beim Aufmaß alle Umstände der Leistung, die für eine ordnungsgemäße Abrechnung eine Rolle spielen. Hierzu gehören grundsätzlich alle Ermittlungen am Leistungsobjekt und nicht nur anhand von Plänen im Hinblick auf den für die vereinbarte Vergütung maßgebenden Wert nach Zahl, Maß und Gewicht im Bereich der Vordersätze. Ein Aufmaß nach Plänen dürfen Bauunternehmen nach DIN 18299 Abschnitt 5 nur dann vornehmen, wenn sie die Leistung genau nach der Planung ausführen, so das KG Berlin. Dann ist es aber erforderlich, dass der Ausführungsplan eine Aufstellung nach den für die vereinbarte Vergütung maßgebenden Werte nach Zahl, Maß und Gewicht enthält. Das war ebenfalls nicht der Fall.
Hinweise für die Praxis
„Der Beschluss des KG macht deutlich, dass Bauunternehmer ihr Aufmaß zur Ermittlung der von ihnen erbrachten Bauleistungen stets am Leistungsobjekt vornehmen müssen“, sagt Ecovis-Rechtsanwalt Ronert. Und er empfiehlt: „Bauunternehmer sollten auch den Bauherren oder dessen Bauleiter hinzuziehen, um spätere Streitigkeiten über die Leistungsermittlung zu vermeiden.“ Nicht umsonst sieht Paragraph 14 Abs.2 S.1 VOB/B in diesem Zusammenhang vor, dass die Beteiligten die für die Abrechnung notwendigen Feststellungen zum Fortgang der Leistung möglichst gemeinsam vornehmen sollten. Ohnehin birgt das einseitige Aufmaß die Gefahr, dass der Auftraggeber die in Ansatz gebrachten Massen und Mengen pauschal bestreiten darf. In diesem Fall, so das Oberlandesgericht (OLG) Bamberg mit Beschluss vom 17. Mai 2016, (4 U 196/15), hat der Auftragnehmer vorzutragen und beweisen, dass er die in der Rechnung geltend gemachten Leistungen tatsächlich erbracht hat. „Bedarf es zum Nachweis hierfür eines gerichtlich bestellten Sachverständigen samt Bauteilöffnungen, wird das Verfahren teuer und langwierig“, sagt Ronert.
Das könnte Sie auch interessieren
https://de.ecovis.com/insolvenzwelle-im-baugewerbe-haben-betroffene-trotz-insolvenz-des-bautraegers-anspruch-auf-uebertragung-des-grundstuecks/
https://de.ecovis.com/insolvenzwelle-im-baugewerbe-was-betroffene-bei-offenen-restleistungen-tun-koennnen/
https://de.ecovis.com/insolvenzwelle-im-baugewerbe-was-betroffene-bei-maengeln-tun-koennen/











Stellenanzeigen




Passau
	Rechtsanwaltsfachangestellte (m/w/d)


Hutthurm
	Ausbildungsplatz zur/zum Steuerfachangestellten (m/w/d) ab Sommer 2024
	Steuerfachangestellte:r


Falls Sie sich nicht auf eine konkrete Stellenanzeige bewerben, senden Sie Ihre Unterlagen bitte an personal@ecovis.com. Alternativ können Sie sich auch über unseren Online-Bewerbungsbogen bewerben.
Schicken Sie uns noch heute Ihre Bewerbung – wir freuen uns auf Sie.







Ihren Berater bzw. Anwalt in Ihrer Nähe finden.
Geben Sie das gewünschte Bundesland an und wählen Sie die Bereiche, in denen Sie sich Unterstützung wünschen.




 Bundesland 
Baden-Württemberg
Bayern
Berlin
Brandenburg
Bremen
Hamburg
Hessen
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Sachsen-Anhalt
Sachsen
Schleswig-Holstein
Thüringen

Bitte wählen Sie ein Bundesland (Pflichtfeld)!

Profession
  Rechtsberatung
  Steuerberatung
  Unternehmensberatung
  Wirtschaftsprüfung

 Suche starten
 Suchen Sie Ansprechpartner außerhalb Deutschlands? Hier finden Sie Experten in über 80 Ländern.






      

ECOVIS BLB Steuerberatungsgesellschaft mbH, Niederlassung Passau

Dr.-Emil-Brichta-Straße 3a 
 94036 Passau
Tel.: +49 851-931 28 0
Fax: +49 851-931 28 40
 passau@ecovis.com
  www.ecovis.com/passau 
 Anfahrt (Google Maps)




ECOVIS BLB Steuerberatungsgesellschaft mbH, Niederlassung Passau, Außenstelle Hutthurm

Büchlberger Straße 2 
 94116 Hutthurm
Tel.: +49 851-931 28 50
Fax: +49 851-931 28 40
 hutthurm@ecovis.com
  www.ecovis.com/hutthurm 
 Anfahrt (Google Maps)
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